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Ein Probehalbjahr gibt es nicht.  
Für Schülerinnen und Schüler, die über die Schulaufsicht zur Hans-Litten-Schule kom-
men, besteht jedoch in der Regel ein Probehalbjahr. 

§ 2 Höchstverweildauer 

[…] 

(5) Die höchstzulässige Dauer des Besuchs der gymnasialen Oberstufe [in der dreijäh-
rigen Form] beträgt vier, im Falle der Wiederholung der Abiturprüfung fünf Jahre. Sie 
kann bei längerem Unterrichtsversäumnis infolge Krankheit oder anderer von der Schü-
lerin oder dem Schüler nicht zu vertretender Umstände um jeweils höchstens ein wei-
teres Schulbesuchsjahr in der Einführungsphase und der Qualifikationsphase angeho-
ben werden. Über entsprechende Anträge entscheidet die Jahrgangskonferenz.  
 
(6) Während des Besuchs der gymnasialen Oberstufe an der Integrierten Sekundar-
schule, der Gemeinschaftsschule und dem beruflichen Gymnasium ist entweder eine 
Wiederholung der Einführungsphase gemäß § 18 oder ein Rücktritt gemäß § 27 mög-
lich. […] 
 
§ 27 Rücktritt 
 
(1) Der Rücktritt in der gymnasialen Oberstufe darf unabhängig von der Schulart oder 
einem Schulartwechsel […] nur einmal erfolgen. Sofern in den Fällen des § 2 Absatzes 
5 Satz 2 […] von der Rücktrittsmöglichkeit bereits Gebrauch gemacht wurde, muss die 
gymnasiale Oberstufe verlassen werden.  
 
(2) Am Ende des ersten Kurshalbjahres [Q1] muss eine Schülerin oder ein Schüler in 
die Einführungsphase zurücktreten, wenn sie oder er bereits so viele unzureichende 
Leistungen erbracht hat, dass die Qualifikationsphase ohne Wiederholung dieses Kurs-
halbjahres nicht mehr erfolgreich besucht werden kann. Bei Besuch der gymnasialen 

Oberstufe des Gymnasiums ist damit der Wechsel in die Einführungsphase der gymna-
sialen Oberstufe der Integrierten Sekundarschule, der Gemeinschaftsschule oder des 
beruflichen Gymnasiums verbunden; nach dem Wechsel wird die bisherige Verweil-
dauer an der gymnasialen Oberstufe auf die Höchstverweildauer angerechnet. Der Um-
fang der Belegverpflichtungen richtet sich nach den Belegverpflichtungen der neuen 
Schulart. Bis zum Ende des ersten Kurshalbjahres ist auf Antrag, über den der Ober-
stufenausschuss entscheidet, auch ein freiwilliger Rücktritt möglich. Beim erneuten 
Übergang in die Qualifikationsphase wird keine erneute Versetzungsentscheidung ge-
troffen. 
 
(3) Am Ende des zweiten oder dritten Kurshalbjahres kann eine Schülerin oder ein 
Schüler auf Antrag, über den […] der Oberstufenausschuss entscheidet, in den folgen-
den Schülerjahrgang zurücktreten. Wurden zu diesem Zeitpunkt bereits so viele unzu-
reichende Leistungen erbracht, dass ein erfolgreicher Abschluss der Qualifikations-
phase nicht mehr möglich ist, muss sie oder er in das erste oder zweite Kurshalbjahr 
zurücktreten. 
 
(4) Ein Rücktritt in Verbindung mit einem Schulartwechsel ist auf Antrag bei der aufneh-
menden Schule auch am Ende des zweiten Kurshalbjahres der Qualifikationsphase 
möglich. Über die Aufnahme entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. Der Umfang der 
Belegverpflichtungen richtet sich nach den Belegverpflichtungen der bisherigen Schul-
art. 
 
(5) Wer gemäß § 29 nicht zur Abiturprüfung zugelassen wird oder gemäß § 35 von der 
Abiturprüfung zurücktritt, muss sofort in den folgenden Schülerjahrgang zurücktreten, 
es sei denn, er hat die gymnasiale Oberstufe zu verlassen. Auf Antrag kann die Schule 
eine Beurlaubung bis zum Beginn des dritten Kurshalbjahres gestatten; bei Teilnahme 
am Unterricht des zweiten Kurshalbjahres werden die Leistungen nicht bewertet. 
 
§ 29 Zulassung zur Prüfung 
 
(3) Die Nichtzulassung gilt als Nichtbestehen der Prüfung, es sei denn, die Schülerin 
oder der Schüler kann noch gemäß § 2 Abs. 6 in den folgenden Schülerjahrgang zu-
rücktreten. 
 
§ 36 Wiederholung 
 
(1) Eine bestandene Prüfung darf nicht wiederholt werden. 
 
(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie nach Zurücktreten in den folgenden 
Schülerjahrgang und erneutem Besuch des dritten und vierten Kurshalbjahres [Q3/Q4] 
einmal wiederholen. Wird die Prüfung wiederholt, so sind alle Prüfungsleistungen er-
neut zu erbringen. 
 


